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§ 8

Mängel an Experimcntalbauten

(1) Für Mängel, die nach Übergabe des Experimental
baues an den Rechtsträger bis zum Ablauf des Er
probungszeitraumes festgestellt werden und deren Ur
sprung nachweislich in der Neuentwicklung und ihrer 
erstmaligen Anwendung liegt, sind die Forschungs- und 
Entwicklungsstellen verantwortlich. Die anfallenden 
Kosten sind aus Forschungs- und Entwicklungsmitteln 
bereitzustellen.

(2) Für Mängel, die ihren Ursprung nachweislich in 
einer fehlerhaften Projektierung oder nicht qualitäts
gerechten Ausführung durch die beteiligten Projek- 
tierungs-, Bau- und Montagebetriebe haben oder die an 
Bauelementen und Bauteilen auftreten, die nicht Be
standteil des Prüf-, Versuchs- und Erprobungspro
gramms sind, sind diese Betriebe gemäß den gesetz
lichen Garantiebestimmungen verantwortlich.

(3) Für die Untersuchung der Mängelursachen ist eine 
Gutachterkommission zu bilden, der angehören sollen:

— die Staatliche Bauaufsicht bei der Deutschen Bau
akademie;

— die für die Errichtung des Experimentalbaues ver
antwortliche Forschungs- und Entwicklungsstelle;

— der für die Projektierung des Experimentalbaües 
verantwortliche General- bzw. Hauptprojektant;

— der für die Bau- und Montageausführung des Ex
perimentalbaues verantwortliche General- bzw, 
Hauptauftragnehmer des Bauwesens;

— der Nutzer bzw. Rechtsträger.

§9
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

(2) Für Versuchsanlagen der Baumaterialienindustrie 
und Experimentalbauten der Bauwirtschaft, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Anordnung in 
Vorbereitung oder Durchführung sind, gelten die 
Grundsätze dieser Anordnung.

Berlin, den 14. August 1965

Der Minister für Bauwesen
J u n k e r
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